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Suggestion for amendment of Article : 12 §1

By Mr : Joachim Wuermeling and Peter Altmaier

Status : - Alternates

(1) Die Union verfügt über eine mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit, wenn ihr

die Verfassung eine Zuständigkeit zuweist, die nicht die in den Artikeln 11, 13, 14 und 15

genannten Bereiche betrifft.

Explanation (if any) :


